
Auf den ersten Blick fällt die Schweiz formal nicht unter den 
Anwendungsbereich der neuen EU-Richtlinie zur Lohntrans-
parenz, doch ihre Auswirkungen werden auch hier spürbar 
sein. Ein genauer Blick auf die Regelung ist daher lohnend. 

Die EU-Richtlinie tritt Mitte 2026 in Kraft und verpflichtet 
Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden zu umfassenden Infor-
mations- und Berichtspflichten. Dazu zählt unter anderem 
die Offenlegung von Lohnspannen und Vergütungskriterien, 
zum Beispiel im Einstellungsverfahren. Zudem werden Fragen 
nach dem früheren Salär im Bewerbungsverfahren nicht mehr 
erlaubt sein. Nach deren Anfrage wird jede EU-Mitarbeitende 
und jeder EU-Mitarbeitende jährlich Informationen über all-
fällige geschlechtsspezifische Salärlücken in jeder Be-
schäftigtengruppe des Unternehmens erhalten � von der 
Einstiegs- bis zur Führungsebene. 

Viele der Anforderungen ähneln dem Schweizer Lohngleich-
heitsgesetz, etwa beim Schwellenwert bei Lohndifferenzen 
von 5 Prozent oder der Unternehmensgrösse. Im Unterschied 
zur Schweiz sind Lohnanalysen jedoch regelmässig (alle ein 
bis drei Jahre) vorgeschrieben, während sie in der Schweiz nur 
bei einer festgestellten Lücke wiederholt werden muss. 

Erwartungshaltung in der Schweiz zur freiwilligen 
Übernahme der EU-Richtlinie
Das Schweizer Gleichstellungsgesetz wurde 2020 redigiert 
und um eine Lohnanalysepflicht für Unternehmen ab 100�Mit-
arbeitenden ergänzt, weshalb weitere ̃ nderungen als direk-
te Folge auf die EU-Richtlinie vorerst nicht zu erwarten sind. 
Dennoch zeichnet sich der Trend zum globalen Minimal-
standard zur Lohntransparenz auch hierzulande ab � nicht 
zuletzt, weil die Schweiz ein Einwandererland ist und viele 
Arbeitskräfte gerade auch aus dem EU-Raum mit ent-
sprechenden Erwartungshaltungen und Forderungen anzieht. 

Es ist, unabhängig von der Herkunft, kein Geheimnis: Mit-
arbeitende in einem Unternehmen sprechen über ihr Salär. 
Wenn Lohnunterschiede trotz gleicher Arbeit aufgedeckt 
werden, kann das zu Missmut und Unzufriedenheit führen. In 
diesem Szenario werden Unternehmen aufgerufen, gleiche 
Bedingungen zu schaffen. 

Anders verhält es sich, wenn sich Unternehmen bewusst für 
neue Policies entscheiden. So bieten einige in der Schweiz 
beispielsweise bereits längere Mutter- und Vaterschafts-
urlaube. Sie gehen damit deutlich über das gesetzliche Mini-
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mum hinaus. Diese Unternehmen gehen mutig voraus und 
positionieren sich häufig auch als Arbeitgebende, die sich 
selbst zu «Equal Pay», also Lohngleichheit, verpflichten. ̃ hn-
liches ist als Folge der Einführung der EU-Richtlinie zur Lohn-
transparenz zu erwarten. Um eine Vorreiterrolle zu über-
nehmen, können Schweizer Unternehmen Lohntransparenz 
freiwillig implementieren.

Der Weg zu Lohntransparenz beginnt mit Struktur
Einheitliche Funktionsstrukturen und ein Stellenbewertungs-
system bilden die Grundlage für eine konsistente Lohntrans-
parenz, denn Tätigkeiten müssen fair bewertbar sein. Darauf 
aufbauend lassen sich nachvollziehbare Vergütungsmodelle 
entwickeln. Nach der EU-Richtlinie haben Mitarbeitende das 
Recht, zu erfahren, wie sich ihr Salär zusammensetzt und 
Auskunft darüber zu erhalten, welche Kriterien für die Ent-
wicklung ihres Salärs massgeblich sind. 

Anschliessend sollten sich Organisationen auf ihre Daten-
kompetenz konzentrieren: Die Berichterstattung gemäss der 
Richtlinie erfordert deutlich mehr Detailtiefe, als sie oft durch 
einfache Lohnabrechnungsdaten abgedeckt wird. Der An-
wendungsbereich erstreckt sich auf Vergütung und Zusatz-
leistungen im weiteren Sinne. Die Einhaltung der Vorschriften 
verlangt eine umfassende Datenerhebung und -analyse sowie 
betriebliche Prozesse für Transparenz bei der Einstellung, bei 
Mitarbeiteranfragen und bei der Offenlegung von geschlechts-
spezifischen Lohnunterschieden. 

Schliesslich müssen HR Professionals, Führungskräfte, Mit-
arbeitende und andere Stakeholder auf die zunehmende 
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Transparenz vorbereitet werden. Das erfordert ein intensives 
Change Management und gezielte Kommunikationsmass-
nahmen. 

Prozesse überdenken und ein neues Bewusstsein für 
Fairness und Gleichstellung 
Die Lohntransparenz erfordert ein neues Bewusstsein. Mit-
arbeitende und Führungskräfte müssen sie nicht nur ver-

stehen, sondern auch ein umfassendes Verständnis der Job-
architektur, der Lohnstrukturen und deren Auswirkungen 
entwickeln.

Zur erfolgreichen Umsetzung müssen aber auch die be-
stehenden Prozesse angepasst werden. Dazu zählen die Re-
krutierung (Stelleninserate, Interviewleitfäden) sowie die Ver-
gütungsrichtlinien. Auch braucht es einen neuen Umgang 
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Jetzt mehr
erfahren

Mehr Kompetenz. Mehr Wert.
Setzen Sie neue Massstäbe in puncto Mitarbeiterzufriedenheit.

Sie möchten Ihren Mitarbeitenden den Zugang zu topaktuellen Informationen 
gewähren? Dann ist unser Business-Abo Flex genau das Richtige für Sie! 
Denn damit können Sie nicht nur die Medientitel auswählen, die zur Verfügung 
stehen sollen. Sie bestimmen auch die Anzahl Nutzer:innen. 
Wetten, dass sich das positiv auf das Arbeitsklima auswirken wird?
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